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Vorwort 

Die Arbeit wurde im Mai 1967 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln als Dissertation vorgelegt und im Winter-
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setz zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften der Reichsabgaben-
ordnung und anderer Gesetze vom 10. August 1967 und die bis Ende 
Dezember 1967 erschienene Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt. 
Erörterungen über § 39 Abs. 1 FVG haben nur noch historischen Wert, 
da die Vorschrift durch das 2. Gesetz zur Änderung strafrechtlicher 
Vorschriften der Reichsabgabenordnung vom 12. August 1968 gestrichen 
wurde. In § 3 Abs. 1 RAO wurden die Worte "nach Art. 105 des Grund-
gesetzes" gestrichen. Die Änderung bestätigt eine der in dieser Arbeit 
vertretenen Thesen. 

Herm Professor Dr. Klaus Stem sei an dieser Stelle herzlich gedankt 
für die Anregung und Betreuung der Arbeit. Herrn Professor Dr. Klaus 
Tipke danke ich ebenfalls für Hinweise zu einzelnen Punkten. Herr 
Ministerialrat a. D. Dr. Johannes Broermann ermöglichte den Druck 
der Arbeit durch ihre freundliche Aufnahme in sein Verlagsprogramm. 

Berlin-Dahlem, im November 1968 

Karl Friedrich Vogel 
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A. Die Zulässigkeil von Rechtsbehelfen 
an die Finanzgerichte bis zum lokrafttreten 

der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 

I. Die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 

Mit dem lokrafttreten der Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 
19651 am 1. Januar 1966 kam die Entwicklung in der Frage der Zu-
lässigkeit des Finanzrechtsweges zu einem vorläufigen Abschluß. In 
Abgabenstreitigkeiten war die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen an ein 
Gericht stets besonders bedeutend. Der Begriff der Zulässigkeit des 
Rechtsweges hat sich in Deutschland in den letzten einhundert Jahren 
in doppelter Hinsicht gewandelt: Als Rechtsweg wurde ursprünglich 
nur der Weg zu den ordentlichen Gerichten, später auch der zu den 
Verwaltungsgerichten angesehen2• Während in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten bereits durch § 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 
27. Januar 18773 der ordentliche Rechtsweg generalklauselartig er-
öffnet wurde, bestand in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zunächst 
nur in den gesetzlich ausdrücklich geregelten Fällen die Möglichkeit, 
ein Verwaltungsgericht anzurufen. Die Alternative zur Zulässigkeit 
des Rechtsweges lautete in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten daher: 
endgültige Entscheidungsbefugnis einer Verwaltungsbehörde. Dem 
Rechtsschutzbedürfnis des Bürgers kam zur Milderung dieser Alter-
native lediglich die Tendenz der ordentlichen Gerichte entgegen, die 
eigene Kompetenz auf Vermögensstreitigkeiten mit dem Staat auch 
dann zu erstrecken, wenn die Streitigkeit- zumindest nach heutigem 
Meinungsstand - nicht dem bürgerlichen Recht angehörte. 

Die Problematik der Zulässigkeit des Rechtsweges hat sich im Laufe 
der Zeit jedoch verändert von der Zulässigkeit des Rechtsweges über-
haupt zur Abgrenzung des Kompetenzbereiches der verschiedenen Ge-
richtsbarkeiten untereinandez-4. Da die Gesetzessprache die Abgren-

t BGBL 1965 I, 1477. 
2 Ule, Verwaltungsprozeßrecht, S. 20. 
3 RGBl. 41. 
4 Ule, a.a.O. S. 19 f., Naumann, DÖV 1960, 204 und Staatsbürger und 

Staatsgewalt II, 365; Boerner, DVBl. 1961, 846; ähnlich Holtkotten für das 
Verhältnis der ordentlichen zur Arbeitsgerichtsbarkeit: Bonner Kommentar, 
Art. 96 Erl. II 5 b. 
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zungsregelung immer noch als Zulässigkeit des Rechtsweges be-
zeichnet5, soll der Ausdruck in dieser Arbeit beibehalten, die ver-
änderte Problematik aber nicht übersehen werden. Zulässigkeit des 
Rechtsweges bezeichnet heute die Kompetenz eines Zweiges der Ge-
richtsbarkeit6. 

Im preußischen Steuerrecht wurde Rechtsschutz durch Gerichte bis 
1861 nur in ganz geringem Maße gewährt. Nach § 36 der Verordnung 
vom 26. Dezember 1808 wegen verbesserter Einrichtung der Provin-
zial- und Finanzbehörden fand der Rechtsweg "über die Verbindlich-
keit zur Entrichtung allgem einer Anlagen und Abgaben, denen sämt-
liche Einwohner des Staates oder alle Mitglieder einer gewissen Klasse 
desselben nach der bestehenden Landesverfassung unterworfen sind, 
ALR Teil II Titel 14 § 78, nicht statt"; jedoch sollte unter den im All-
gemeinen Landrecht Teil II Titel 14 § 79 festgesetzten Modifikationen 
in den dahin gehörigen Fällen der Rechtsweg niemandem versagt wer-
den7. Diese Bestimmung bezog sich nach Ansicht des Reichsgerichts 
auch auf die indirekten Abgaben. Danach war für die allgemeinen 
Abgaben der Rechtsweg in der Regel ausgeschlossen. Als zulässig 
wurde eine Klage angesehen, wenn Befreiung von den Abgaben durch 
Vertrag, Privileg oder Verjährung behauptet wurde8• 

Durch Gesetz vom 1. Mai 185!9 wurden den Klassensteuerpflichtigen 
die Rechtsmittel der Reklamation und des Rekurses, den Einkommen-
steuerpflichtigen Remonstration und Reklamation gewährt, die aber 
alle beim Finanzministerium bzw. den Bezirkskommissionen endeten10• 

Abgaben und Steuern sollten zwar nur nach Maßgabe der Gesetze 
erhoben und beigetrieben werden dürfen. Für deren Auslegung wur-
den aber allein die Steuerbehörden "wegen ihrer besonderen Kenntnis 
und Erfahrung" als geeignet angesehen. "Mit Rücksicht auf die staat-
liche Finanzwirtschaft" stand ihnen allein die Entscheidung darüber 
zu, ob eine Abgabe überhaupt oder in der festgesetzten Höhe erhoben 
werden konnte, oder ob die erforderlichen tatsächlichen Vorausset-
zungen vorlagen11• Für "öffentliche Abgaben überhaupt" wurde durch 
Gesetz über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 186!12 der 

s Vgl. FGO, Erster Teil, V. Abschnitt, 1. Unterabschnitt; VwGO, Teil I, 
6. Abschnitt; SGG Erster Teil, V. Abschnitt. 

6 ULe, Verwaltungsprozeßrecht, S. 20. 
1 RGZ 5, 34 (46); 11, 65 (67). 
s RGZ 5, 46; 11, 65 (67). 
D Preuß. GS 193. 
10 Lassar, S. 116. 
11 Aus der Begründung zum Entwurf des Gesetzes über die Erweiterung 

des Rechtsweges vom 24. Mai 1861, Sten.Ber.Abg.Hs. 1861, Bd. 5, Anl. Nr. 89, 
S. 536, zitiert nach Lassar, S. 119. 

13 Preuß. GS. S. 242. 
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Rechtsschutz durch Gerichte erweitert auf die Frage, ob die Steuer gar 
nicht oder nicht in der erforderlichen Höhe geschuldet wurde13• 

Von Anfang an fand der Bürger nur nachträglichen Rechtsschutz. 
Bereits § 42 der Preußischen Verordnung wegen verbesserter Einrich-
tung der Provinzial- und Finanzbehörden vom 26. Dezember 180814 

bestimmte, daß die Behörden die Beitreibung trotz etwaiger Wider-
sprüche vorzunehmen hatten. Rechtsschutz wurde nur im Rahmen des 
vom Bürger geltend gemachten Erstattungsanspruchs15, und nur im 
ordentlichen Rechtsweg gewährt16• 

Mit Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze ging ein Teil der Zustän-
digkeiten des Obertribunals in Abgabensachen auf das Reichsgericht 
über17. § 70 GVG ermächtigte die Landesgesetzgebung, Ansprüche über 
öffentliche Abgaben ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstan-
des den Landgerichten ausscllließlich zuzuweisen. Davon machte Preu-
ßen durch § 39 Abs. 1 Ziff. 4 des Ausführungsgesetzes zum Gerichts-
verfassungsgesetz vom 24. April 187818 Gebrauch und begründete die 
Zuständigkeit der Landgerichte "für die Ansprüche gegen den Landes-
fiskus in betreff der Verpflichtung zur Entrichtung einer Erbschafts-
steuer oder einer Stempelabgabe". Gemäß § 509 Nr. 2 ZPO war damit 
die Revision zum Reichsgericht gegeben. 

Unabhängig von der gesetzlichen Regelung konnte nach Ansicht des 
Reichsgerichts19 schon in dem Jahrzehnt vor Gründung des Deutschen 
Reiches im Fall ungerechtfertigter Abgabenerhebung der dadurch in 
seiner individuellen Rechtssphäre Verletzte sein Recht vor den Ge-
richten suchen. Der gesetzliche Ausschluß des Rechtsweges wurde als 
anomal empfunden und dementsprechend eng ausgelegt20• Obwohl § 12 
des Vereinszollgesetzes vom 7. Juli 1869 Beschwerden über die An-
wendung des Zolltarifs in den Verwaltungsweg verwies2t, judizierte 
das Reichsgericht die Fragen, ob die die Abgabe begründende Vor-
schrift ordnungsgemäß publiziert und in Geltung war, ob der gesetz-

13 Lassar, S. 121; RGZ 11, 65 (68). 
14 GS 282; § 42 lautete: Damit indessen durch frivole Klagen keine Ver-

wirrung und Stockung in die Finanzverwaltung gebracht werden kann, so 
autorisieren wir hiermit die Regierungen, des gegen ihre Verfügungen 
erhobenen Widerspruchs ungeachtet: 

1. alle Landes- sowohl als grundherrliehen Revenüen, Abgaben und Dienst-
leistungen unbeschränkt zur Leistungszeit beizutreiben." Lassar, S. 123 

15 Lassar, S. 120. 
1& Lassar, S. 122; Hartmann, S. 44. 
11 Lassar, S. 127. 
ts GS 230. 
19 RGZ 11, 65 (70). 
2o RGZ 5, 34 (38); 11, 65 (70 ff.). 
21 Text: RGZ 11, 72. 
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